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Entsorgungsbetrieb der Stadt Mainz

URL: http://www.eb-mainz.de
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Mainz
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Sehr geehrte Damen und Herren,

die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als Netzeigentümerin und 
Nutzungsberechtigte i. S. v. § 125 Abs. 2 TKG - hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und 
bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter 
entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. 
Planung nehmen wir wie folgt Stellung:

Im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien der Telekom. Die aktuellen Pläne sind unter 
https://trassenauskunftkabel.telekom.de/start.html ersichtlich und jederzeit einsehbar.

Die Aufwendungen der Telekom müssen bei der Verwirklichung des Bebauungsplans so gering wie möglich 
gehalten werden.

Deshalb bitten wir, unsere Belange wie folgt zu berücksichtigen:

Wir bitten folgende fachliche Festsetzung in den Bebauungsplan aufzunehmen:

In allen Straßen bzw. Gehwegen sind geeignete und ausreichende Trassen mit einer Leitungszone in einer 
Breite von ca. 0,3 m für die Unterbringung der Telekommunikationslinien der Telekom vorzusehen.

Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das "Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische Ver- und 
Entsorgungsanlagen" der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 1989; siehe 
insbesondere Abschnitt 3, zu beachten. Wir bitten sicherzustellen, dass durch die Baumpflanzungen der Bau,

Landeshauptstadt Mainz
Stadtplanungsamt
Abteilung Stadtplanung 
Postfach 3820
55028 Mainz

06.01.2023
Bebauungsplan „Hochschulerweiterung südlich des Europakreisels – 3. Änderung (B 158/3.Ä)“



die Unterhaltung und Erweiterung der Telekommunikationslinien der Telekom nicht behindert werden.
Zur Versorgung mit Telekommunikationsinfrastruktur durch die Telekom ist die Verlegung neuer 
Telekommunikationslinien im Plangebiet und außerhalb des Plangebiets erforderlich.

Bitte teilen Sie uns zum Zweck der Koordinierung mit, welche eigenen oder Ihnen bekannten Maßnahmen 
Dritter im Bereich folgender Straßen stattfinden werden.

Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die Koordinierung mit dem Straßenbau 
und den Baumaßnahmen der anderen Leitungsträger ist es notwendig, dass Beginn und Ablauf der 
Erschließungsmaßnahmen im Bebauungsplangebiet der Deutschen Telekom Technik GmbH unter dem im 
Briefkopf genannten Adresse so früh wie möglich, mindestens 6 Monate vor Baubeginn, schriftlich angezeigt 
werden.

Wir machen darauf aufmerksam, dass aus wirtschaftlichen Gründen eine Versorgung des Neubaugebietes 
mit Telekommunikationsinfrastruktur in unterirdischerBauweise nur bei Ausnutzung aller Vorteile einer 
koordinierten Erschließung sowie einer ausreichenden Planungssicherheit möglich ist.
Wir bitten daher sicherzustellen, dass 

�x für den Ausbau des Telekommunikationsnetzes im Erschließungsgebiet die ungehinderte, 
unentgeltliche und kostenfreie Nutzung der künftig gewidmeten Verkehrswege möglich ist,

�x entsprechend § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB folgende Flächen als mit einem Leitungsrecht zu belasten 
festgesetzt werden und im zweiten Schritt eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit im Grundbuch 
zugunsten der Telekom Deutschland GmbH, Sitz Bonn, mit folgendem Wortlaut eingetragen wird: 
"Beschränkte persönliche Dienstbarkeit für die Telekom Deutschland GmbH, Bonn, bestehend in 
dem Recht auf Errichtung, Betrieb, Änderung und Unterhaltung von Telekommunikationslinien, 
verbunden mit einer Nutzungsbeschränkung."

�x der Erschließungsträger verpflichtet wird, in Abstimmung mit uns im erforderlichen Umfang Flächen 
für die Aufstellung von oberirdischen Schaltgehäusen auf privaten Grundstücken zur Verfügung zu 
stellen und diese durch Eintrag einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit zu Gunsten der 
Telekom Deutschland GmbH, Sitz Bonn, im Grundbuch kostenlos zu sichern,

�x eine rechtzeitige und einvernehmliche Abstimmung der Lage und der Dimensionierung der
Leitungszonen vorgenommen wird und eine Koordinierung der Tiefbaumaßnahmen für Straßenbau 
und Leitungsbau durch den Erschließungsträger erfolgt,

�x die geplanten Verkehrswege nach der Errichtung der TK-Infrastruktur in Lage und Verlauf nicht mehr 
verändert werden.

Mit freundlichen Grüßen

i.A.
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Von:
An: Info-TBF-Gasnetz
Betreff: FW: [EXTERN] Offenlage Bebauungsplan "Hochschulerweiterung südlich des Europakreisels - 3. Änderung

(B 158/3.Ä)"
Datum: Dienstag, 3. Januar 2023 10:38:41
Anlagen: ATT00001.gif

3809_plan.pdf
gl100034.pdf
gl100035.pdf
gl100036.pdf
gl100032.pdf
gl100033.pdf
Hinweisblatt_Mainz_Hochschulerweiterung Europakreisel_Stadt Mainz_030123.docx

Dringlichkeit: Hoch

Hallo,
 
Planauskunft mit der Bitte um Bearbeitung.
 

 
 

From:  
Sent: Thursday, December 15, 2022 9:50 AM
Subject: [EXTERN] Offenlage Bebauungsplan "Hochschulerweiterung südlich des Europakreisels -
3. Änderung (B 158/3.Ä)"
 
Bebauungsplan "Hochschulerweiterung südlich des Europakreisels - 3. Änderung (B 158/3.Ä)"
hier: Benachrichtigung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange von der
öffentlichen Auslegung eines Bauleitplanentwurfes gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und (erneute)
Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange gem. § 4 a Abs. 3 BauGB  i.V.m.  § 4
a Abs. 4 S. 2 BauGB
Aktenzeichen: 61 26 - Bre 158/3.Ä

Sehr geehrte Damen und Herren,
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 30.11.2022 gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen, den
Entwurf des o. a. Bauleitplanes öffentlich auszulegen.

Der o. a. Bauleitplanentwurf, die Begründung mit dem Umweltbericht und die wesentlichen, bereits
vorhandenen umweltbezogenen Stellungnahmen liegen

vom 19.12.2022 bis 27.01.2023
zur allgemeinen Einsichtnahme bei der Stadtverwaltung Mainz, Stadtplanungsamt, Zitadelle, Bau A,
"Am 87er Denkmal", 55131 Mainz, - außer feiertags - montags bis donnerstags in der Zeit von 08:30
Uhr bis 16:00 Uhr sowie freitags von 08:30 Uhr bis 13:00 Uhr nur nach telefonischer Vereinbarung
unter der Telefonnummer  oder unter der Email-Adresse
stadtplanungsamt@stadt.mainz.de aus.

Folgende Arten umweltbezogener Informationen sind verfügbar: 
Informationen zu den Schutzgütern: Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit, Tiere,
Pflanzen und die biologische Vielfalt, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft, Kultur- und
Sachgüter sowie die Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern.

Im Einzelnen liegen vor:
a)        Umweltbericht
67-Grün- und Umweltamt, vom 05.10.2022 (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen,
Artenschutzmaßnahmen, Immissionsschutz, Mensch und menschliche Gesundheit, Fläche, Boden,
Wasser, Luft, Klima, Landschaft, Kultur- und Sachgüter)



b)        Gutachten

•        Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens wurden keine eigenständigen Gutachten erarbeitet.

c)        Schreiben, Expertisen und Stellungnahmen

1.        Schreiben des 60-Bauamtes, Abt. Denkmalpflege vom 12.02.2020 (Kulturdenkmäler)

2.        Schreiben des 60-Bauamtes, Abt. Denkmalpflege vom 10.08.2020 (Kulturdenkmäler)

3.        Schreiben des 60-Bauamtes, Abt. Denkmalpflege vom 30.12.2020 (Kulturdenkmäler)

4.        Stellungnahme des 67-Grün- und Umweltamtes vom 12.02.2020 (Ausgleichsmaßnahmen)

5.        Schreiben des 67-Grün- und Umweltamtes vom 21.08.2020 (Artenschutz)

6.        Schreiben des 67-Grün- und Umweltamtes vom 03.02.2021 (Artenschutz, Energie, Altlasten,
Bodenschutz, Radon, Gewässerschutz)

7.        Schreiben der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz vom 14.08.2020 (Landwirtschaftliche
Nutzflächen, Ausgleichsmaßnahmen)

8.        Schreiben der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz vom 14.12.2020 (Landwirtschaftliche
Nutzflächen, Ausgleichsmaßnahmen)

9.        Schreiben der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Regionalstelle Wasserwirtschaft,
Abfallwirtschaft, Bodenschutz vom 10.08.2020 (Wasserwirtschaft, Grundwasserschutz,
Trinkwasserversorgung, Abwasserbeseitigung)

10.        Schreiben der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Regionalstelle Wasserwirtschaft,
Abfallwirtschaft, Bodenschutz vom 02.12.2020 (Wasserwirtschaft, überflutungsgefährdeter Bereich)

Im gleichen Zeitraum steht der o. a. Bauleitplanentwurf mit allen o. a. Unterlagen im Internet unter der
Adresse www.mainz.de/stadtplanungsamt als zusätzliche Information zur Verfügung.

Bei eventuellen Rückfragen wenden Sie sich bitte direkt an die für das Bauleitplanverfahren
zuständige Sachbearbeiterin, ). Falls erforderlich, senden Sie uns
bitte Ihre Stellungnahme schriftlich zu oder per E-Mail an die Adresse

stadtplanungsamt@stadt.mainz.de .

Mit freundlichen Grüßen

Landeshauptstadt Mainz 
Stadtplanungsamt
Abteilung Stadtplanung



www.mainz.de

Information zur Verwendung Ihrer Daten: www.mainz.de/dsgvo
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Bankverbindung: Volksbank Rhein-Nahe-Hunsrück eG,  IBAN: DE95 5609 0000 0002 0166 63; BIC: GENODE51KRE  
Postgirokonto Ludwigshafen,  IBAN: DE04 5451 0067 0032 6046 79; BIC: PBNKDEFF 

 
 
Landwirtschaftskammer Rheinland -Pfalz- Otto-Lilienthal-Straße 4 - 55232 Alzey  
 

Dienststelle Alzey 

 
 
Stadtverwaltung Mainz 

 
Amt 61 
Postfach 3820 
55028 Mainz 

 
Hausanschrift: 
Haus der Landwirtschaft  
Otto-Lilienthal-Straße 4 
55232 Alzey 

 

 
 

 
E-Mail:    info@lwk-rlp.de 
Internet:  www.lwk-rlp.de 

       
Aktenzeichen (Im Schriftverkehr stets angeben) Auskunft erteilt  / Durchwahl  E-Mail Datum 

Ma 14-04.03 Frau Mann   627  27. Januar 2023 
    

Bebauungsplan „ Hochschulerweiterung südlich des Europakreisels – 3. Änderung 
(B158/3.Ä) “  
hier: Benachrichtigung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belan ge von 
der öffentlichen Auslegung eines Bauleitplanentwurfes gem. § 3 Abs. 2 BauGB  und (er-
neute) Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 3 BauGB  
i.V.m. § 4 a Abs. 4 S. 2 BauGB 
 
Ihr Schreiben vom 15.12.2022 Ihr Zeichen: 61 62 – Bre 158/3. Ä 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir verweisen in obiger Angelegenheit auf unsere Stellungnahme vom 14.12.2020. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
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Konto der Landesoberkasse:  Besuchszeiten:   
Deutsche Bundesbank, Filiale Ludwigshafen Montag-Donnerstag 
IBAN: DE79 5450 0000 0054 5015 05  9.00–12.00 Uhr, 14.00–15.30 Uhr 
BIC: MARKDEF1545  Freitag 9.00–12.00 Uhr 
 
Für eine formgebundene, rechtsverbindliche, elektronische Kommunikation nutzen Sie bitte die Virtuelle Poststelle  
der SGD Süd. Hinweise zu deren Nutzung erhalten Sie unter www.sgdsued.rlp.de 

Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd | Postfach 42 40 |  
55032 Mainz 

 
Landeshauptstadt Mainz 
Stadtplanungsamt 
Postfach 38 20 
55028 Mainz 
 
Per Mail: stadtplanungsamt@stadt.mainz.de 

 REGIONALSTELLE 
WASSERWIRTSCHAFT, 
ABFALLWIRTSCHAFT, 
BODENSCHUTZ 
 

 
 

 
 

 
 

 
06. Januar 2023 

Mein Aktenzeichen 
5133-
0002#2022/0067-0111 
33 

Ihr Schreiben vom 
15.12.2022; Az: 61 
26-Bre 158/3.Ä 

Ansprechpartner/-in / E-Mail 
 

 
 

Telefon / Fax 
 

 

  

   

BBP "Hochschulerweiterung südlich des Europakreisels (B158/3.Ä)", 3. Ände-

rung, Mainz-Bretzenheim 

Hier: Beteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB und § 4a Abs. 3 BauGB i. V. m. 

§ 4a Abs. 4 S. 2 BauGB  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

mit Schreiben vom 15.12.2022 baten Sie um Stellungnahme zu dem o. g. Bebauungs-

plan. Ich bitte die nachfolgenden Hinweise und Anregungen für das Verfahren zu be-

achten: 

 

1. Allgemeine Wasserwirtschaft - Gewässer/Hochwasserschutz 

In meinen Stellungnahmen vom 10.08.2020 und 02.12.2020 zu dieser 3. Änderung 

habe ich auf den potentiell überflutungsgefährdeten Bereich entlang von Tiefenlinien 

hingewiesen, der das Planungsgebiet durchquert. Nunmehr wird unter Punkt 2.12 des 

Umweltberichtes diese Gefährdung erwähnt (S. 39 Untertitel „Starkregenereignisse). 
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Wie dort beschrieben, sollte diese Gefährdung bei der Erschließungsplanung berück-

sichtigt werden. Sofern dies beachtet wird, bestehen seitens der allgemeinen Wasser-

wirtschaft keine Bedenken. 

 

2. Grundwasserschutz, Trinkwasserversorgung 

2.1 Wasserschutzgebiete 

Der Planbereich sowie die Ausgleichsflächen in den Gemarkungen Laubeheim, Wei-

senau und Gonsenheim befinden sich nicht in einem bestehenden oder geplanten 

Trinkwasserschutzgebiet. 

Die vorgesehene Ausgleichsfläche Ebersheim, Flur 4 Nr. 76/1 liegt im potentiellen 

Trinkwasserschutzgebiet „Ebersheim“, welches sich zurzeit im Festsetzungsverfahren 

befindet. Die Anlage einer extensiven Wiese mit Hochstämmen wird jedoch nicht unter 

die zu erwartenden Verbote fallen.  

 

2.2 Grundwassernutzung 

Für den Planbereich und die Ausgleichsflächen sind hier keine Grundwassernutzun-

gen (Brunnen) bekannt.  

Da neben der Anlage von Versickerungsmulden auch Rigolen vorgesehen werden (bei 

einer GRZ von 0,8 ist die breitflächige Versickerung über flache Mulden in der Regel 

nicht umsetzbar) ist bei der Planung darauf zu achten, dass zwischen der Sohle der 

Versickerungsanlage ein Sickerraum von 1,0 m zum mittl. max Grundwasserstand ein-

gehalten wird.  

 

2.3 Bauzeitliche Grundwasserhaltung/Hohe Grundwasserstände 

Sofern während der Bauphase hohe Grundwasserstände auftreten bzw. durch starke 

Niederschläge ein Aufstau auf den grundwasserstauenden Schichten hervorgerufen 

wird, kann eine Grundwasserhaltung erforderlich werden. Hierfür ist eine wasserrecht-

liche Erlaubnis bei der zuständigen Unteren Wasserbehörde einzuholen 
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2.4 Niederschlagswassernutzung/Brauchwasseranlagen  

Sofern die Errichtung von Zisternen für die Sammlung von Niederschlagswasser zur 

Brauchwassernutzung (u.a. für die Toilettenspülung) umgesetzt werden soll, sind die 

nachfolgenden Hinweise zu beachten: 

·  Es dürfen keine Verbindungen zum Trinkwassernetz hergestellt werden;  

·  Sämtliche Leitungen im Gebäude sind mit der Aufschrift/Hinweisschild „Kein 

Trinkwasser“ zu kennzeichnen.  

·  Bei der Installation sind die Technischen Regeln, hier insbesondere die DIN 

1988 sowie die DIN 1986 und DIN 2001 zu beachten. 

·  Der Träger der Wasserversorgung sollte über solche Planungen informiert wer-

den. 

Des Weiteren weise ich darauf hin, dass gemäß TrinkwV eine Anzeigepflicht  für Re-

genwassernutzungsanlagen in Haushalten gegenüber dem Gesundheitsamt gegeben 

ist. 

 

2.5 Regenerative Energie/Standortauswahlgesetz 

Sollte der Einsatz regenerativer Energien vorgesehen werden, hier die Nutzung von 

Erdwärme (Geothermie), weise ich darauf hin, dass hierfür ein wasserrechtliches Er-

laubnisverfahren bei der zuständigen Unteren Wasserbehörde durchgeführt werden 

muss. 

 

3. Abwasserbeseitigung 

3.1 Niederschlagswasser 

Da neben den öffentlichen Straßen auch straßenbegleitende öffentliche Grünflächen 

(Verkehrsgrün) in dem Plan zu erkennen sind, sollte bei der Festlegung der Größe 

dieser Grünflächen auch die Größe der Versickerungsmulden für das Niederschlags-

wasser der Straßen bereits bestimmt und eingeplant werden. Randbedingungen 

hierzu sind ein Bemessungsereignis für ein 20-jährliches Regenereignis sowie eine 

Freihaltung der Mulden von dichter Bepflanzung wie z. B. Hecke. 
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Für die privaten Grundstücke ist bei der Bemessung der Sickeranlagen ebenfalls ein 

20-jährliches Regenereignis zu verwenden. Dieses sollte in die Hinweise aufgenom-

men werden. 

 

4. Bodenschutz 

Aus bodenschutzrechtlicher Sicht ist die Bebauung und Versiegelung wertvoller, bis-

lang landwirtschaftlich genutzter Außengebiets-Flächen kritisch zu bewerten.  

Bereits zum B 158 1. Ä hatten wir daher folgenden Hinweis gegeben: 

Mit dem B 158 erfolgt eine beachtliche Flächenneuinanspruchnahme im Außen-

bereich der Stadt Mainz, die mit einer großflächigen Neuversiegelung bislang un-

versiegelter wertvoller landwirtschaftlicher Nutzflächen mit vielseitiger Funktion 

verbunden ist. Es ist erklärtes Ziel des Landes Rheinland-Pfalz, die weitere Flä-

che-Neu-Inanspruchnahme im Außenbereich zu reduzieren. 

Es ist daher geboten, die Option alternativer Flächen im Innenbereich, Flächen mit 

geringerem zusätzlichem Versiegelungsgrad und/oder Flächen mit geringwertige-

rer Bodenfunktion zu prüfen und unter der Zielvorgabe, die Flächeninanspruch-

nahme im Außenbereich nach Möglichkeit zu vermindern sorgfältig abzuwägen. 

Darüber hinaus bestehen gegen das Vorhaben keine Bedenken. 

Für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes sowie die genannten Ausgleichsflä-

chen und deren unmittelbare Umgebung liegen im Bodenschutzkataster keine Eintra-

gungen vor. In diesen Bereichen sind weder Altablagerungen, Altstandorte, Verdachts-

flächen, schädliche Bodenveränderungen oder Altlasten bekannt. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

gez. 

 

 

Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 
______________________ 
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Im Rahmen eines Verwaltungsverfahrens werden auch personenbezogene Daten erfasst und gespei-

chert. Nähere Informationen hierzu und zu den aus der EU-Datenschutz-Grundverordnung resultieren-

den Rechten haben wir auf der Internetseite https://sgdsued.rlp.de/de/datenschutz/ bereitgestellt. 
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